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Anordnung kommunale Urnenabstimmung vom Sonntag, 30. November 2025 

 

 

Vorlagen: 

 

- Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 29'500'000.00 für den Neubau Pri-

marschulanlage und Sporthalle Ferrach 

 

- Genehmigung der Kapitalerhöhung von CHF 6'720’000.00 zugunsten der GZO AG Spi-

tal Wetzikon 

 

- Genehmigung der Einzelinitiative «Verbot von lärmendem Feuerwerk» von Rosmarie 

Tschudi 

 

- Genehmigung der Einzelinitiative «Ausweitung der Prüfaufgaben der Rechnungs- und 

Geschäfts-prüfungskommission (RGPK) auf "laufende und abgeschlossene" Ge-

schäfte» von Leo Keller 

 

Alles Wissenswerte über die persönliche Stimmabgabe, Stellvertretung und die briefliche 

Stimmabgabe finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Ein Stimmrechtsrekurs gegen die 

kommunale Abstimmung (Sachgeschäfte) kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 

an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil, 

erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-

ten. 

 

Rüti, 17. Oktober 2025 
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